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9Set jeber Snfpeftion tft genau auöjumitteln:

1) Ser Seflanb beö Sorpö;
2) Ser 3uü<mb beö SJtatert'eHen;
3) Saö ergehtn'ß beö in ben betreffenben 3aftren

ertfteilten Unterrichtö.
Sie eibgenöffifchen Snfpeftionen finb fo »iel

alö möglich mit biefen £auptübungen inSerbittbung
g« fegen.

§.107. gür biefe 3nfpeftionen ernennt ber San*
tonörath auf einen Sorfdjfag beö Kriegörätftö einen
SJtilitärinfpeftor.

Ser SJtilitärinfpeftor muß im ©rabe über bem
©ommanbanten beö gu infpijirenben ©orpö fteften.

Sefcnter Slbfcfenitt

JÄooilmacfmng.
§. 108. Sei jebem Smppenaufgebot beftimmt

ber Kriegöratft ben ©ammelplag ber Sruppen unb
ertfteilt benfefben bie erforberlidjeti Sefeftle.

§. 109. 3« Kriegöjet'ten foflen bie abmefenben
Sienftpffiebtigen, fobalb baö Slnfgebot erlaffen ifl,
bura) bie Sejirfömilitärcommifffoneit einberufen wer*
ben. 3n biefen 3fiten bürfen, wenn ein Slufgebot
ju erwarten ift, an Stenfipfficfttige feine Sauffcfteiite,
£eimatftfcftetne, Säffe ober SBanberhüdjer auögeflellt
werben.

§. 110. SBer biefem Stufe nicht gofge leiftet,
ober wer nach bem Slufgebote, efte bie Sruppen in
eibgenöffifeften Sienft getreten, ben Sattton »erläßt,
wirb nadj bem ©efege beftraft.

§. 111. 3nfammenjieftung »on Sruppen ju
|>auptübungen unb 3nfpeftt'onen, t'nfoweit ffe bureft
gegenwärtige Organifation »orgefdjrieben finb, ftaben
ber Kriegöratft unb bie Sejirfömititärcommifftonen
»on ffeft auö anjuorbttett.

§. 112. Sie hei einem Sluöjitgc erforberlicften
Srainpferbe mit »oflftanbiger Sluörüfiung werben
»om ©taate geliefert.

Wer 5lbfd)nttt
iWilitärstrafflrßftj unü 0lilitäv&ttaf=

teffövttm.
§. 113. 3m Snnern bei Santonö fteften bte

Sruppen wäftrenb iftrem effeftiüen Sienfte unter
einem SJtilitärfirafgefege unb werben naeft biefem
»on ben »erfaffungömäßigen ©trafbebörben benrtheilt.
3nt eibgenöffifeften Sienfte fteften ffe unter ben eib*
genöffifeften SJiifftärftrafgefegett unb Kriegögeridjtett.

3»Mfter Slbfcbnitt.

iSmütgung.
§. 114. ©o oft eine Sruppenabtfteilung in

eibgenöffifeften Sienft tritt, wirb berfelben pon
einem SJtitgliebe beö Kriegörätftö ber gaftneneib ah*
genommen.

Snrcft biefeö ©efeg ffnb bie früftem gefegfieften
Seftimmungen über baö SJtilitärwefen aufgehoben.

©egeben in ber außerorbentlid)en Serfammlung
beö ©roßen Statfteö.

©cftwpj, ben 3. Slpril 1834.

(gofgen bie Unterfchrtften.)

Äarte ber ©djmet's

mit ben angränjenben Sönbem in 20 flattern,
mit rott) gebrückten ©trajjen, Drtf>pofitionen unb

©rönjen, im 2naafjjtabe bon 1 : 200,000

3>. <ß. &2äoctl,
SDittglieb ber röntgt, ätfabemte ber ÄtiegSiuiffenfcfjaften
in ©djrotben, ber geograbifeften (Sefellfdjaft in $art«

unb mehrerer anberer gelehrten ©efeflfebaften.

9Jret« eine« Statte« iftumt'nt'rt: 1 fl. 21 fr. (fbet'nt'fcb).

SBenn biöfter an gewöhnlichen Steifefarten ber
©chwet'j fein SJtangel war, fo madjte fich boch baö
Sebürmß einer Karte im größeren SJtaaßftabe feftr
fühlbar, bie genau genug war, unb Setail genug
enthielt, um bem SJtilitair, bem ©eognoflen, bem

©eograpften überhaupt jn genügen. Siefem Sebürfniß
ifl jegt burd) baö ©rfebeinett ber SBörtifcften Karte auf
eine überrafeftenbe SBeife entfproeften worben. — Ser
franjöfifcbe Dberft SBeiß bureft feine Sermeffungen in ber
©cbweij rüftmlicftft befannt, legte ben Slait ju biefem
Unterneftmen. Stach feinem Sob fegte ein nicht minber
anerfannter ©eograpft bie ©aefte fort. Sie SJtate*

riafiett bei Oberften SBeiß ftanben ihm ju ©ebot,
aufferbem würben Koften nieftt gefefteut, um Setail*
aufnaftmen ju erftalten, wo man früfter nur ober*

ffäcftlicfte Slngaben ftätte. Sie |>erberfcfte litftogra*
pbifefte Slnftait in greiburg im Sreiögait heforgte bie
teeftnifefte Stuöfüftrung. @ö ifi bieö biefclbc Slnftait
auö welcfter ber große Sltfaö »on ©uropa in 220
Slättern in 1/50Gi.ooo SJtaaßftab, ferner ber ©cftlacft*
tcnatlaö »on Kauöfer, unb mehrere anbere feftägbare
SBerfe fter»orgieiigen. Unter foleften Slufpicien mußte
etwaö Süchtigeö geleifiet werben.

Ser SJtaaßftah ber ©eftweijerfarte tft Hooooo
ber Statur. Sieö ift baö SJtarimum beö Serhältniffeö
bei welchem ffdj noch bie allgemeine Ueberffd)t über
einen auögebebnten Satibflrteh mit ber Slngabe beö
Setailö »ereinigen läßt. Sei biefem SJtaaßftabe
fann ber SJtilitair noch bk firategifefte Sage ber Orte
mit iftrer allgemein taftifeften Sefcftaffenfteit jufammen
überfeftauen. Sie gtüdliefte ©rfinbung, woburd) eö mög*
lid) würbe bie bewohnten Orte, bie ©fraßen unb
einige anbere ftatiftifefte Stotigen rotft eingubruden,
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Bei jeder Inspektion ist genau auszumitteln:

1) Der Bestand des Corps;
2) Der Zustand des Materiellen;
3) Das Ergebniß des in den betreffenden Jahren

ertheilten Unterrichts.
Die eidgenössischen Inspektionen sind so viel

als möglich mit diesen Hauptübungen in Verbindung
zu setzen.

§.107. Für diese Inspektionen ernennt der Can-
tonsrath auf einen Vorschlag des Kriegsraths einen
Militärinspektor.

Der Militärinspektor muß im Grade über dem
Commandanten des zu inspizirenden Corps stehen.

Zehnter Abschnitt.

Mobilmachung.
s. 108. Bei jedem Truppenaufgebot bestimmt

der Kriegsrath den Sammelplatz der Truppen und
ertheilt denselben die erforderlichen Befehle.

§. 109. In Kriegszeiten sollen die abwesenden
Dienstpflichtigen, sobald das Aufgebot erlassen ist,
durch die Bezirksmilitärcommissionen einberufen werden.

In diesen Zeiten dürfen, wenn ein Aufgebot
zu erwarten ist, an Dienstpflichtige keine Taufscheine,
Heimathscheine, Pässe oder Wanderbücher ausgestellt
werden.

s. 110. Wer diesem Rufe nicht Folge leistet,
oder wer nach dem Aufgebote, ehe die Truppen in
eidgenössischen Dienst getreten, den Canton verläßt,
wird nach dem Gesetze bestraft.

§. III. Znsammenziehung von Truppen zn
Hauptübungen und Inspektionen, insoweit sie durch
gegenwärtige Organisation vorgeschrieben sind, haben
der Kriegsrath und die Bezirksmilitärcommissionen
von sich aus anzuordnen.

§. 112. Die bei einem Auszuge erforderlichen
Trainpferde mit vollständiger Ausrüstung werden
vom Staate geliefert.

Eilfter Abschnitt.

Militsrstrskgesey und Militàrstrst-
vehörden

§. 113. Im Innern des Cantons stehen die
Truppen während ihrem effektiven Dienste unter
einem Militärstrafgesetze und werden nach diesem
von den verfassungsmäßigen Strafbehörden beurtheilt.
Im eidgenössischen Dienste stehen ste unter den
eidgenössischen Militärstrafgesetzen und Kriegsgerichten.

Zwölfter Abschnitt.

Beeidigung.
8. 114. So oft eine Truppenabtheilung in

eidgenössischen Dienst tritt, wird derselben von
einem Mitglied? des Kriegsraths der Fahneneid
abgenommen.

Durch dieses Gesetz sind die frühern gesetzlichen
Bestimmungen über das Militärwesen aufgehoben.

Gegeben in der außerordentlichen Versammlung
des Großen Rathes.

Schwyz, den 3. April 1834.

(Folgen die Unterschriften.)

Karte der Schweiz

mit den angränzenden Ländern in 20 Blättern,
mit roth gedruckten Straßen, Oppositionen und

Gränzen, im Maßstabe von 1 : 200,000

I. G. BWoerl,
Mitglied der königl. Akademie der Kriegswissenschaften
in Schweden, der geograhischen Gesellschaft in Paris

und mehrerer anderer gelehrten Gesellschaften.

Preis eines Blatte« illuminirt: 1 si. 21 kr. (Rheinisch).

Wenn bisher an gewöhnlichen Reisekarten der
Schweiz kein Mangel war, so machte sich doch das
Bedürniß einer Karte im größeren Maaßstabe sehr

fühlbar, die genau genug war, und Detail genug
enthielt, um dem Militai?, dem Geognosten, dem
Geographen überhaupt zu genügen. Diesem Bedürfniß
ist jetzt durch das Erscheinen der Wörlischen Karte auf
eine überraschende Weife entsprochen worden. — Der
französische Oberst Weiß durch seine Vermessungen in der
Schweiz rühmlichst bekannt, legte den Plan zu diesein
Unternehmen. Nach seinem Tod setzte ein nicht minder
anerkannter Geograph die Sache fort. Die
Materialien des Obersten Weiß standen ihm zn Gebot,
ausserdem wurden Kosten nicht gescheut, um Detail-
aufnahmen zu erhalten, wo man früher nur
oberflächliche Angaben hatte. Die Herdersche lithographische

Anstalt in Freiburg im Breisgau besorgte die
technische Ausführung. Es ist dies dieselbe Anstalt
aus welcher der große Atlas von Europa in 220
Blättern in '/5gy.ggg Maaßstab, ferner der Schlach-
tcnatlas von Kausler, und niedrere andere schätzbare

Werke hervorgiengen. Unter solchen Auspicien mußte
etwas Tüchtiges geleistet werden.

Der Maaßstab der Schweizerkarte ist ^ooooo
der Natur. Dies ist das Maximum des Verhältnisses
bei welchem sich noch die allgemeine Uebersicht über
einen ausgedehnten Landstrich mit dcr Angabe des
Details vereinigen läßt. Bei diesem Maaßstabe
kann der Militai? noch die strategische Lage der Orte
mit ihrer allgemein taktischen Beschaffenheit zusammen
überschauen. Die glückliche Erfindung, wodurch es möglich

wurde die bewohnten Orte, die Straßen und
einige andere statistische Notizen roth einzudrucken.
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Wäftrenb baö ©ebirge unb bie ©ewäffer fcftmarj
auögefüftrt würben, ertaubte eö, baö taftifdje Setail
gu eermeftren, ohne bie Karte gu überlaben unb ba*
bureft bie ©efammtüberffdjt unmöglich ju machen.

gür bie Sejeicbnung würbe eine feftr glüdliefte
©ombination ber Seftmannifcften unb ber franjöfifcben
©chattenmam'er gewählt. Saö Hochgebirge unter*
fcheibet ffd) treffenb »om SJttttelgehirge, baö SJlittel*
gebirge »on ber SBeflenform, unb biefe »on ber
©bette. Sie Reidjnuna. würbe mit fo geübter geo*
graphifcfter Sliifeftauung unb mit fo ffdjerer panb
auögefüftrt, baß für ein nur einigermaßen gehilbeteö
Sluge biefe Karte in ber Sftat feine Karte meftr ifi,
fonbern ein Saörelief. SJtan fefte nur, wie feftön ber
Sttgt unb ber Silatuö in ber ©eftt'on 3üridj fterpor;
treten, wie plaftifch bie fübltctjen Kalfalpett ffch er*
heben über ber ©bene bei So, in ber ©ection SJtat*
lanb.

Sie Karte entftäft bie Kantonögrenjen, unb
ferner eine fehr wichtige Slngabe: — bei allen be*
beutenben ©täbtett unb Sörfern ifl iftre ©ittwoftner*
gabt rotft bet'gefeftrteben; bieß ift für Sruppenbiöfo*
cationen unfcftägbar, um fo meftr ba biefe ftah'fti*
feften Stotijen ben Sotafeinbrud ber ©egenb nieftt
erfeftweren. — Sie abfolute £öbe ber nur einiger*
maßen bebeutenben ©ehirgöpunfte, ber Seen, ber
glußftetten ift fdjwarj etngebrudt.

Siefe Karte wirb auf bie ©rfennmiß berSopo*
graphie unfereö Saterlanbeö einen fehr ftetlfamen
©inffuß anöüben. Snfofern bie Ortöfemttttiß unter

ben tnteffeftuede« SJttttetn ber 8a«beö»ertftetbtgung
eine Sauptfacfte, — wenn ntcftt bte £auptfad)e —
ift, fo ift recht feftr gu wüttfcfjett, baß biefe Por*
güglidje Karte nidjt nur unter ben Offfgieren beö

eibgenöffifchen Stabeö, fonbern aud) unter ben Offi*
gieren ber Sinie eine adgemeine Serbreitung ffnbe.

Siö jegt ffnb geftn Slätter biefer Karte erfeftt'e*

nen, Sern, Ruxid), SJteran, güffen, SJtailanb,
Socamo, greiburg, Srient, SBadenftabt unb Sftia*
Penna. 3U ®nbe beö %abxei wirb bie gange Karte
podenbet fepn.

Kaum bürfen wir ben Seffgertt beö altem SSei*
ßifcheit Sltlaffeö bemerflid) machen, baß, fo öerbtettftltch
berfelbe aud) für feine 3eit war, er boeft t'n jeber
£mficftt »on biefem neuen burd) pxn. SBoerl fter*
auögegebenen überragt wirb. Sie größeren gort*
fchrttte t'n ben geograpftifeften SBiffenfdjaftett urib
bie Serpollfommnung ber Sechnif maeften bieß fefton.
für ffeft begreiflich.

enbltd) ftatten wir nod) ein weitereö Serbt'enfi
biefer Sftarte gu erwähnen, .baß ffe nämlicft in 3«*
fammenftattg einer größeren »on gang Sübbeutfcft*
lanb fteftt, beren norbweftlichfie Seftion Slacften, norb*
öftlichfte Steiffe in Sdjlefien unb' füböftttebfie Ottochag
t'n Soönten, fübweftlicftfle ©renoble ift. Se nadjbem
bie Seffger ber Scftweigerfarte iftre Stubien erweitern
woflen, muß eö iftnen »on großem 3ntereffe fepn
bureft fuccefft»eö Slnfeftaffen »on Karten in bemfet*
ben SJiaaßfiabe wie bie Scftweigerfarte über jene
Sänberflrede ffd) auögubeftnen.

9)7iltt(5rmac^t beS ÄämgretcfcS ©arbimen.

1) ©eneralftab,
ScfetenSfui

adgemetner unb befonberer*) 400

2) £auötruppen beö Köttigö:
©ine ©ompagnie ©arbeö bu Sorpö gu guß
©ine ©ompagnie ^auöwäcftter.

3) Sie fönt'glicfte ©arbe:
1 ©renabierregiment, 2 Sat. gu 6 Somp.
1 3ägerregiment, 2 Sat. m 6 ©omp.

4) Slrtt'tlerte:
Stab
8 Satterien Scftlachtartiderie
2 reitenbe Satterien
2 Sofftionöbatterien
12 gefiungöbattert'en
1 £anbwerfercompagm'e in ©arbtnieit
1 öanbwerfercompagnie.
1 geuerwerfercompagnie.
1 fyontonm'eröcompagnie.

100 SJt.

100,,

1105 SJt.

1100 „

200

2205
SDJdtin uferte

90 32
800 240
280 176
200 60

1128 —
76 —

175 —
160 —
150 40

TfLtnoupy
•na

ti Stltaitu
4 • • 400

200

4 Sat. gu 6 ©omp. 2965 3)1.

2 Sat. gu 6 ©omp. 1496 „ 4461
<mann Werbe

90 32
1888 1552
480 552
440 328

2376 —
76 —

175 —
160 —
250 140

5935
*¦ oemA

5864 10996
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während das Gebirge und die Gewässer schwarz
ausgeführt wurden, erlaubte es, das taktische Detail
zu vermehren, ohne die Karte zu überladen und
dadurch die Gesammtübersicht unmöglich zu machen.

Für die Bezeichnung wurde eine sehr glückliche
Combination der Lehmannischen und der französischen
Schattenmanier gewählt. Das Hochgebirge
unterscheidet sich treffend vom Mittelgebirge, das
Mittelgebirge von der Wellenform, und diese von der
Ebene. Die Zeichnung wurde mit so geübter
geographischer Anschauung und mit so sicherer Hand
ausgeführt, daß für ein nur einigermaßen gebildetes
Auge diese Karte in der That keine Karte mehr ist,
sondern ein Basrelief. Man sehe nur, wie schön der
Rigi und der Pilatus in der Sektion Zürich hervortreten,

wie plastisch die südlichen Kalkalpen sich
erheben über der Ebene des Po, in der Section Mai«
land.

Die Karte enthält die Kantonsgrenzen, und
ferner eine sehr wichtige Angabe: — bei allen
bedeutenden Städten nnd Dörfern ist ihre Einwohnerzahl

roth beigeschrieben; dieß ist für Truppendislo-
cationen unschätzbar, um so mehr da diese statistischen

Notizen den Totaleindruck der Gegend nicht
erschweren. — Die absolute Höhe der nur einigermaßen

bedeutenden Gebirgspunkte, der Seen, der
Flußstellen ist schwarz eingedruckt.

Diese Karte wird auf die Erkenntniß der
Topographie unseres Baterlandes einen sehr heilsamen
Einfluß ausüben. Insofern die Ortskenntniß unter

den intellektuellen Mittel« der Landesvertheidigung
eine Hauptsache, — wenn nicht die Hauptsache —
ist, so ist recht sehr zu wünschen, daß diese
vorzügliche Karte nicht nur unter den Offizieren des
eidgenössischen Stabes, sondern auch unter den
Offizieren der Linie eine allgemeine Verbreitung finde.

Bis jetzt sind zehn Blätter dieser Karte erschienen,

Bern, Zürich, Meran, Füssen, Mailand,
Locarno, Freiburg, Trient, Wallenstadt und
Chiavenna. Zu Ende des Jahres wird die ganze Karte
vollendet seyn.

Kaum dürfen wir den Besitzern des ältern Wei-
ßischen Atlasses bemerklich machen, daß, so verdienstlich
derselbe auch für seine Zeit war, er doch in jeder
Hinsicht von diefem neuen durch Hrn. Woerl
herausgegebenen überragt wird. Die größeren
Fortschritte in den geographischen Wissenschaften und
die Vervollkommnung der Technik machen dieß schon,

für sich begreiflich.
Endlich hätten wir noch ein weiteres Verdienst

dieser Charte zu erwähnen, .daß sie nämlich in
Zusammenhang einer größeren von ganz Süddeutsch-
land steht, deren nordwestlichste Sektion Aachen,
nordöstlichste Neisse in Schlesien und südöstlichste Ottochaz
in Bosnien, südwestlichste Grenoble ist. Je nachdem
die Besitzer der Schweizerkarte ihre Studien erweitern
wollen, muß es ihnen von großem Interesse seyn
durch successives Anschaffen von Karten in demselben

Maaßstabe wie die Schweizerkarte über jene
Länderstrecke sich auszudehnen.

1) Generalstab,

Militärmacht des Königreichs Sardinien.

FrtedenSfuß
allgemeiner und besonderer*) 400

2) Haustruppen des Königs:
Eine Compagnie Gardes du Corps zu Fuß
Eine Compagnie Hauswächter.

3) Die königliche Garde:
1 Grenadierregiment, 2 Bat. zu 6 Comp.
1 Jägerregiment, 2 Bat. zu 6 Comp.

100 M.
100 „

1105 M.
1100 „

4) Artillerie: Man»
Stab 90
8 Batterien Schlachtartillerie... 800
2 reitende Batterien 280
2 Positionsbatterien .200
12 Festungsbatterien 1128
1 Handwerkercompagnie in Sardinien 76
1 Handwerkercompagnie. 175
1 Feuerwerkercompagnie. 160
1 Pontonnierscompagnie. .150

Pferde
32

240
176
60

40

548

200

2205

4 Bat. zu 6 Comp. 2965 M.
2 Bat. zu 6 Comp. 1496 „

3059

5864

Mann Pferde
90 32

1888 1552
480 552
44« 328

2376 —
76 —

175 —
160 —
25« 14«

2604

Kriegsfuß
400

200

4461

5935

10996
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